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Fehler in der Jahresbescheinigung 2006 Teil II 

 

1. Einführung 

Nach § 24c EStG müssen Kreditinstitute oder Finanzdienstleistungsinstitute, die nach § 45a 
EStG zur Ausstellung von Steuerbescheinigungen berechtigt sind, den Gläubigern der Kapitaler-
träge für alle bei ihnen geführten Wertpapierdepots und Konten eine zusammenfassende Jah-
resbescheinigung nach amtlich vorgeschriebenem Muster ausstellen, deren Inhalt und Aufbau 
verbindlich vorgeschrieben ist und die die für die Besteuerung nach den §§ 20 und 23 Abs. 1 S.1 
Nr. 2 bis 4 EStG erforderlichen Angaben enthält. Alle vom Kunden bei einem Kreditinstitut ge-
führten Wertpapierdepots und Konten sind hierfür grundsätzlich zusammenzufassen. 

Die gesetzliche Pflicht, zu sämtlichen Konten und Depots eine Jahresbescheinigung auszustel-
len, soll Anlegern beim Ausfüllen ihrer Steuererklärung helfen, sorgt aber auch für Verwirrung 
und Nachfragen.  

Die Bescheinigung orientiert sich an den für Kapitalerträgen maßgebenden Steuerformularen 
Anlage KAP, AUS und SO. Einnahmen wie Zinsen oder Dividenden werden nach Arten summa-
risch, Verkäufe pro einzelner Transaktion und Auslandserträge nach Ländern getrennt aufgelis-
tet. Hierzu müssen die Kreditinstitute ein vom Finanzministerium vorgegebenes amtliches Mus-
ter verwenden. 

Die Jahresbescheinigung ist generell nützlich, wenn es um die Aufstellung der Kapitalerträge 
geht. Durch die Angleichung an die Formulare bietet sie eine echte Hilfe für die Steuererklärung. 
Allerdings birgt die Liste die Gefahr, dass die Daten ungeprüft übernommen werden. Dies führt 
in einigen Fällen zu gravierenden Nachteilen, so dass Korrekturen unerlässlich sind. Sparer soll-
ten daher die Daten der ausgestellten Bescheinigungen nicht ungeprüft übernehmen.  

Nachfolgend werden mögliche Fehlerquellen aufgelistet, die Anleger auf Stimmigkeit hin über-
prüfen sollten.  

Hinweis: Im ersten Teil des Beitrags wurden Grundsätze zur Jahresbescheinigung sowie zu 
den beiliegenden Hinweisen beschrieben.  
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2. Weitere mögliche Fehler in der Jahresbescheinigung 

Neben den amtlichen Hinweisen gibt es eine Reihe weiterer potentieller Fehlerquellen. § 24c 
EStG enthält keine Verpflichtung für die Banken, Kunden oder das Finanzamt darauf hinzuwei-
sen. Daher ist es umso wichtiger, die Daten auf Stimmigkeit hin zu überprüfen. 

Grundsätze bei den Kapitaleinnahmen (Anlage KAP) 

Die Jahresbescheinigung untergliedert die Einkünfte nach § 20 EStG nur in wenige Positionen:  

� Inländische Zinsen und Einnahmen aus der Veräußerung und Einlösung von Finanzinnovati-
onen 

� Dividenden und ähnliche Erträge 

� Ausländische Kapitalerträge 

Dabei werden die Kapitalerträge jeweils nur in einer Summe zu den einzelnen Positionen aus-
gewiesen. Der Anleger kann also gar nicht erkennen, wie sich die aufgelisteten Beträge im Ein-
zelnen zusammensetzen. Denn eine Aufschlüsselung, welche Einzelerträge in die entsprechen-
den Summen eingeflossen sind, ist in der Jahresbescheinigung nicht vorgesehen. Somit fließen 
beispielsweise Festgeldzinsen gemeinsam mit Verlusten aus dem Verkauf einer Aktienanleihe in 
eine Position ein.  

Berechnung der Spekulationsfrist 

Die Banken haben lediglich die steuerpflichtigen Börsengeschäfte binnen Jahresfrist zu be-
scheinigen. Um zusätzliche Gewinnausweise auszuschließen, sollten die An- und Verkaufsdaten 
mit den Abrechnungsbelegen verglichen werden. Für die Berechnung der Jahresfrist nach § 23 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG ist der jeweilige Abschluss des Börsengeschäfts (Kauf- und Ver-
kaufstag) maßgebend. Der Zahlungszeitpunkt ist unerheblich. Die Besteuerung des Ertrags er-
folgt dann in dem Jahr, in dem die Gutschrift über den Wertpapierverkauf aufs Konto fließt. 

FiFo-Methode 

Für die Wertpapiere der Girosammelverwahrung schreibt § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Satz 2 EStG 
eine Verwendungsreihenfolge vor. Hiernach werden die zuerst angeschafften Wertpapiere auch 
zuerst veräußert. Diese Rechtslage ist ab dem VZ 2005 zwingend und auch in der Jahresbe-
scheinigung anzuwenden. Ob und inwieweit die Banken dies umsetzen, sollte anhand der Ein-
zelabrechnungen nachvollzogen werden. Zu beachten ist hierbei auch, inwieweit Wertpapiere 
nach Ablauf der Ein-Jahres-Frist noch aufgelistet sind oder für die Berechnung nicht berücksich-
tigt wurden. 

Sofern ein Depotwechsel stattgefunden hat, werden die historischen Anschaffungskosten nicht 
bescheinigt. Die muss der Anleger dann selbst ermitteln, sofern die Jahresfrist noch nicht abge-
laufen ist. Die Banken nehmen solche Verkäufe nur dann in die Jahresbescheinigung auf, wenn 
zwischen Depotübertrag und Verkauf kein Jahr liegt. Somit werden auch Geschäfte aufgelistet, 
die schon aus der Spekulationsfrist heraus sind. Dies müssen Sparer dann wieder nachweisen, 
sofern sie die Bescheinigung der Steuererklärung beifügen. 
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Hinweis: Die Angaben über die Anzahl der veräußerten Wertpapiere fehlen völlig in der Jahres-
bescheinigung. Somit ist es für Anleger bei Etappenkäufen oder -verkäufen gleichartiger Wert-
papieren nur schwer nachvollziehbar, ob das FiFo-Verfahren richtig angewendet worden ist. 

 

Besonderheiten im Todesfall 

In der Jahresbescheinigung ist neben dem Jahr auch der Zeitraum anzugeben. Damit lässt sich 
erkennen, wenn eine Bankverbindung unterjährig eröffnet oder wieder gekündigt worden ist. 
Daraus lässt sich erkennen, ob Konten oder Depots gewechselt wurden. 

Stirbt der Kontoinhaber, muss nach dem Zuflussprinzip des § 11 EStG für die Zeit bis zum To-
destag (Erblasser) und für den anschließenden Zeitraum (Erben) eine zusätzliche Jahresbe-
scheinigung ausgestellt werden. In der Praxis ist das nur schwer realisierbar, wenn die Bank 
beispielsweise erst viel später vom Tod erfährt oder Nachweise wie Erbschein oder Testa-
mentsabschrift erst mit der üblichen Verzögerung vorgelegt werden. Somit erfolgt die Umschrei-
bung meist erst im Nachhinein.  

Daher müssen die Erben meist in Eigenregie eine Zuordnung der Erträge auf die Zeiträume vor 
und nach dem Todestag vornehmen. Dabei müssen sie insbesondere im Bereich der Kapital-
einnahmen Korrekturen vornehmen. Bei Verkaufsgeschäften spielt dies kaum eine Rolle, da die 
Nachkommen in der Regel erst später selbst aktiv handeln können. 

� Zuordnung von Zinsen und Dividenden aus der Jahresbescheinigung des Verstorbenen (Zu-
flussprinzip. Kein Hilfsmittel ist hierbei die Meldung der Banken im Todesfall (§ 33 ErbStG). 
Hier werden zwar die bis dahin aufgelaufenen Zinsen angegeben. Die sind aber eben noch 
nicht zugeflossen und müssen daher später den Erben zugerechnet werden. 

� Die auf Zeiten nach dem Todestag angefallenen Einnahmen sind auf die Erben gemäß ihrer 
Quote zu verteilen. Das gilt dann entsprechend für die auf die Erben ausgestellte neue Jah-
resbescheinigung. 

Wechsel in der Steuerpflicht 

Die Verpflichtung zur Ausstellung einer Jahresbescheinigung besteht nur gegenüber unbe-
schränkt einkommensteuerpflichtigen Kunden. Wechselt ein Steuerinländer seinen Wohnsitz ins 
Ausland, erfolgt eine Aufstellung der Erträge weiterhin für das gesamte Jahr (abweichend vom 
Zinsabschlag). Erst ab dem Folgejahr wird keine Jahresbescheinigung mehr ausgestellt. Auch 
umgekehrt wird das gesamte Jahr aufgenommen, wenn ein Steuerausländer seinen Wohnsitz 
ins Inland verlegt. 

Anleger müssen daher beim Wechsel der Steuerpflicht ihre Erträge aufteilen und nicht etwa in 
vollem Umfang der unbeschränkten Einkommensteuerpflicht unterwerfen, so wie es die Jahres-
bescheinigung vorsieht.  
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Negative Einnahmen 

Es wurden nur Stückzinsen und Zwischengewinne beim Verkauf von Wertpapieren als Kapital-
einnahmen aufgeführt. Gezahlte Stückzinsen bei Anleihen und Zwischengewinne bei Fonds 
werden zumeist nicht in der Jahresbescheinigung ausgewiesen. Das kann besonders teuer wer-
den, da es sich hierbei um negative Kapitaleinnahmen handelt. Es sollte überprüft werden, in-
wieweit die Minusposten aus den Wertpapiererwerben des Jahres 2006 fehlen. Insoweit müssen 
gezahlte Stückzinsen und Zwischengewinne über den Ausweis im Kaufbeleg nachgewiesen 
werden. 

Doppelerfassung bei Finanzinnovationen 

Werden Finanzinnovation innerhalb der einjährigen Spekulationsfrist veräußert, wird dieser Vor-
gang in den Jahresbescheinigungen in der Regel sowohl in der Anlage KAP als Kapitaleinnah-
me nach der Marktrendite und zusätzlich auch in der Anlage SO als privates Veräußerungsge-
schäft erfasst. Allerdings vermerken viele Banken in diesem Fall in der Jahresbescheinigung zur 
Anlage SO den Hinweis „Finanzinnovation“. 

Anleger müssen die privaten Veräußerungsgeschäfte insoweit eliminieren, da die Kapitalein-
künfte vorrangig sind. Das gilt immer dann, wenn die Einnahmen nach § 20 EStG mit der Markt-
rendite erfasst werden. Sofern die Emissionsrendite angesetzt wird, muss die Differenz noch bei 
§ 23 EStG angegeben werden.  

Sofern es sich um Finanzinnovationen in Fremdwährung handelt, sind zudem die unterschiedli-
chen Umrechnungsmethoden zum Euro bei den §§ 20, 23 EStG zu beachten.  

Ausländische Quellensteuer 

Zu überprüfen ist auch, ob in der Jahresbescheinigung einbehaltene ausländische Quellensteu-
er aufgeführt worden ist. Da hier keine ordnungsgemäße Steuerbescheinigung für Anrech-
nung/Abzug notwenig ist, würden die korrekt ausgewiesenen Daten ausreichen. Ansonsten 
muss der Beleg über jeden einzelnen Ertrag vorgehalten werden. 

Fiktive Quellensteuer wird in der Regel nicht in der Jahresbescheinigung aufgeführt. Denn in 
diesem Fall besteht kein Wahlrecht zwischen Anrechnung und Abzug, der Ansatz wie Wer-
bungskosten entfällt. Zum Abzug dieser Abgabe muss daher der Zinsbeleg, eine Erträgnisauf-
stellung und in Einzelfällen sogar der laut DBA benötigte Nachweis erbracht werden. 

Besonderheiten bei Finanzinnovationen 

Zu überprüfen ist, ob die Bank den Verkauf der Finanzinnovation nicht zusätzlich oder aus-
schließlich bei den Einkünften nach § 23 EStG erfasst hat. 

Bei einem Depotwechsel vermerkt die Bank keine Anschaffungsdaten. Ob und in welcher Höhe 
ein privates Veräußerungsgeschäft vorliegt, ist selbst zu ermitteln. Sofern Finanzinnovationen 
i.S.v. § 20 Abs. 2 Nr. 4 EStG veräußert werden, wurde hier pauschal ein Zinsabschlag von 30 
Prozent des Verkaufserlöses gem. § 43a Abs. 2 S. 3 EStG einbehalten. Hier ist eine Minderung 
auf den tatsächlichen Kapitaleinnahmen erforderlich, entweder nach der Markt- oder der Emissi-
onsrendite. Notwendig ist hierfür der jeweilige Kaufbeleg. 
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Ab 2006 gilt auch bei Finanzinnovationen das FiFo-Verfahren. Es ist zu überprüfen, ob in der 
Jahresbescheinigung für die Ermittlung der Einkünfte aus § 20 EStG auch die zuerst erworbe-
nen Papiere als zuerst verkauft gelten. 

Betriebliche Erträge 

Für betriebliche Konten und Depots besteht generell keine Bescheinigungspflicht. Ob ein sol-
ches Konto vorliegt, muss von der ausstellenden Bank nicht geprüft werden. Nur wenn der be-
triebliche Zusammenhang vom Kunden angezeigt wurde oder dem Institut diese Verbindung 
eindeutig bekannt ist, kommen die Erträge aus betrieblichen Konten nicht in die Bescheinigung. 
Eindeutig ist das nur bei Körperschaften, sie erhalten keine Jahresbescheinigung. 

Kapitaleinnahmen auf Firmenkonten sind der Gewinnermittlung zuzuordnen, auch wenn sie in 
der Jahresbescheinigung aufgeführt werden. Hierbei ist die Besonderheit zu beachten, dass die 
Banken die Erträge nach dem Zuflussprinzip des § 11 EStG bescheinigen, in die GuV gehören 
sie hingegen nach dem Entstehungsprinzip. Bei Wertpapierverkäufen von betrieblichen Konten 
ist die Auflistung der Jahresbescheinigung eher irreführend, da hier nur die Geschäfte binnen 
Jahresfrist aufgeführt sind. Unternehmer und Selbstständige müssen die Gewinne und Verluste 
aus betrieblichen Wertpapieren hingegen unabhängig von Haltefristen versteuern. 

Bonusaktien 

Da die Finanzverwaltung nunmehr der Auffassung des BFH folgt, wonach die Zuteilung von Bo-
nusaktien als sonstiger Bezug und somit Kapitalertrag gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 1 S. 2 i.V.m. Abs. 
2 S. 1 Nr. 1 EStG zu behandeln ist (BFH 7.12.2004, VIII R 70/02, BStBl. 2005 II, S. 468), muss 
der Ausweis der richtigen Bewertung überprüft werden. Maßgebend ist der niedrigste Kurswert 
am Tag der Depoteinbuchung. Im Jahr 2006 ist es aber wohl nicht zu einer Zubuchung von Bo-
nusaktien gekommen. 

Tausch von Wertpapieren 

Bei einem Aktientausch sind gleich zwei Daten zu prüfen:  

� Als Zeitpunkt der Zuteilung ist auf den Zeitpunkt der Depoteinbuchung der neuen Anteile 
abzustellen. Sollten die hingegebenen Aktien nicht mehr an der Börse gehandelt werden, ist 
für die Bemessung der Anschaffungskosten auf die Notierung am letzten Handelstag abzu-
stellen. 

� Als Zeitpunkt der Veräußerung der alten Aktien gilt hingegen der Tag, an dem der Aktionär 
seiner Depotbank gegenüber erklärt, das Angebot zum Tausch der Aktien annehmen zu wol-
len. 

Um die Spekulationsfrist und die Höhe eines Veräußerungsgewinns steuerlich richtig einordnen 
zu können, sind die Daten der Jahresbescheinigung bei einem Aktientausch unbedingt zu über-
prüfen. 
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Kapitalerhöhung gegen Einlage 

Gibt eine AG neue Aktien aus, zieht das einige steuerliche Konsequenzen und Rechenschritte 
nach sich. Dies ist nachzuvollziehen, besonders wenn die Kapitalerhöhung bereits in 2005 er-
folgt ist und nunmehr alte und junge Aktien verkauft werden. Dann werden Kaufkurs und An-
schaffungsdatum laut Jahresbescheinigung kaum stimmen. 

� Der Verkauf der Bezugsrechte unterliegt dem Halbeinkünfteverfahren (BFH 27.10.2005, IX R 
15/05, BStBl 2006 II S. 171). 

� Der Vorgang wirkt sich auf die Altaktien aus, indem deren Anschaffungskosten korrigiert 
werden. 

� Der Erhalt von Bezugsrechten löst einen Veräußerungsvorgang unabhängig davon aus, ob 
die Rechte verkauft oder ausgeübt werden. Hierzu sind einige Rechenschritte erforderlich 
(BMF 20.12.2005, IV C 3 - S 2256 - 255/05, BStBl 2006 I S. 8), die in der Jahresbescheini-
gung nicht vorgenommen worden sind. 

Ausübung von Wandel-, Options- und Umtauschrechten 

Als Anschaffungszeitpunkt ist in den Fällen von Wandelanleihen (BMF 25.10.2004, IV C 3 – 
S2256 – 238/04, Rz. 5 f., BStBl 2004 I S. 1034), Optionsanleihen (Rz. 7 f.), Umtauschanleihen 
(Rz. 9 f.) und Stock-Options (Rz. 13 f.) auf die Weiterleitung der Ausübungs- oder Annahmeer-
klärung durch das Kreditinstitut an die nach den jeweiligen Bedingungen zuständige Stelle ab-
zustellen. Sofern dieses Datum nicht hinterlegt ist, kann hilfsweise auf den Zugang der Willens-
erklärung beim Kreditinstitut abgestellt werden. 

In Hinsicht auf den Ablauf der Spekulationsfrist ist zu kontrollieren, ob diese Sonderregeln in der 
Jahresbescheinigung beachtet wurden. Werden beispielsweise im Falle von Aktienanleihen bei 
Fälligkeit Aktien geliefert, gilt als Anschaffungstermin der Tag, an dem laut den Emissionsbedin-
gungen eine Entscheidung über die Lieferung fällt. Die spätere Einbuchung ins Depot ist irrele-
vant.  

Fehlende Erträge bei Investmentfonds 

Werden Erträge aus Fonds erst nach Erstellung der Jahresbescheinigung veröffentlicht, führt die 
Übernahme der bescheinigten Null-Werte zu falschen Ergebnissen.  

Thesaurierende Investmentfonds 

Hierbei sind zwei steuerliche Besonderheiten zu beachten, da es im Rahmen der ausgewiese-
nen Daten der Jahresbescheinigung ansonsten zu einer Doppelerfassung kommt: 

� Schüttet der Fonds nicht aus, gelten die ausschüttungsgleichen Erträge als mit Ablauf des 
Geschäftsjahres als zugeflossen, § 2 Abs. 1 InvStG. Wurden die Anteile 2005 innerhalb der 
einjährigen Spekulationsfrist veräußert, kann es durch die Beträge auf der Jahresbescheini-
gung zu einer Doppelbesteuerung kommen. Denn die als Kapitaleinnahmen erfassten the-
saurierten Beträge sind auch im Verkaufskurs und somit im Ergebnis des privaten Veräuße-
rungsgeschäftes enthalten. Daher sind die Erträge nach § 23 EStG um die bescheinigten 
Kapitaleinnahmen aus dem Fonds zu mindern. 
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  Beispiel: Ein thesaurierender Fonds weist Ende Juni 2005 ein Euro ausschüttungsgleiche 
Erträge aus. Im September 2005 verkauft der Anleger seine Anteile mit einem Kursgewinn 
von 1,20 Euro innerhalb der Spekulationsfrist. Hierbei fallen 0,15 Euro Zwischengewinn an. 
Die Daten der Jahresbescheinigung: 

  Kapitaleinnahmen 1,15 Euro (Ausschüttungsgleiche Erträge + Zwischengewinn) 

  Spekulationsgewinn 1,20 

  Die Höhe des steuerpflichtigen Veräußerungsgeschäftes ist jedoch um 1,15 Euro zu mindern 
und beträgt lediglich 0,05 Euro je Anteil. 

� Bei thesaurierenden ausländischen Fonds gelten die Erträge zwar ebenfalls mit Ablauf des 
Geschäftsjahres als zugeflossen. Sie unterliegen jedoch erst bei Verkauf/Rückgabe der An-
teile dem Zinsabschlag. Maßgebende Bemessungsgrundlage sind die im Zeitraum der Ver-
wahrung als zugeflossen geltenden, noch nicht dem Steuerabzug unterworfenen Erträge, § 7 
Abs. 1 Nr. 3 InvStG. Dies ist über die Einkommensteuererklärung insoweit zu korrigieren, 
dass lediglich die im Jahr der Veräußerung als zugeflossen geltenden Erträge anzugeben 
sind, nicht hingegen die ausschüttungsgleichen Erträge früherer Geschäftsjahre. 

  Beispiel: Ein thesaurierender Auslandsfonds weist seit der Anschaffung im Jahr 2000 jähr-
lich ein Euro ausschüttungsgleiche Erträge aus. Im September 2005 verkauft der Anleger 
seine Anteile mit einem Kursgewinn von sechs Euro. Hierbei fallen 0,15 Euro Zwischenge-
winn an. Darüber hinaus wird auf den gesamten Kursertrag seit dem Jahr 2000 Zinsabschlag 
einbehalten. Die Daten der Jahresbescheinigung: 

  Kapitaleinnahmen 1,15 Euro (Ausschüttungsgleicher Jahresertrag + Zwischengewinn) 

  Kapitaleinnahmen aus der Veräußerung 6 Euro 

  Die Höhe der Kapitaleinnahmen ist jedoch um die angesammelten 6 Euro zu mindern. Ledig-
lich der hierauf einbehaltene Zinsabschlag ist zu berücksichtigen. 

REITs 

Börsennotierte ausländische Real Estate Investment Trusts sind keine Investmentfonds und 
unterliegen daher auch nicht dem InvStG (BMF 2.6.2005, IV C 1 - S 1980 - 1 - 87/05, BStBl 
2005 I S. 728). Zu überprüfen ist, ob die Erträge dem Halbeinkünfteverfahren zugeordnet sind. 
Das gilt auch für private Veräußerungsgeschäfte, da hier im Gegensatz zu Fonds das Halbein-
künfteverfahren gilt. 

Zinszertifikate 

Beziehen die Partizipationsscheine ausschließlich auf die Entwicklung eines Referenzwertes, 
liegen bei Kursgewinnen vom Verständnis her keine Kapitaleinnahmen i.S.d. § 20 Abs. 2 Nr. 4 
EStG vor. Diese Abhängigkeit von einem ungewissen Ereignis liegt auch beim Bezug auf einen 
Rentenindex wie den REXP vor. Viele Zinszertifikate sind aber dennoch bei den Banken als Vor-
sichtsmaßnahme als Finanzinnovation eingestuft und über das System WM Datenservice 
geschlüsselt. Besitzer solcher Derivate müssen die Einstufung über die Veranlagung korrigieren, 
so dass nach einer Haltedauer von über einem Jahr keine Steuerpflicht vorliegt. Der unberech-
tigt einbehaltene Zinsabschlag ist dann über die Anlage KAP zu berücksichtigen. 
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Hinweis: Die Finanzverwaltung stuft aktuell allerdings Zertifikate auf einen Rentenindex als Fi-
nanzinnovation nach § 20 Abs. 2 Nr. 4c EStG ein (OFD Rheinland 5.3.2007, Kurzinformation 
Einkommensteuer Nr. 019/2007). Begründet wird dies damit, dass Kapitaleinkünfte auch dann 
vorliegen, wenn die Rückzahlung des Vermögens zugesagt oder gewährt wird. Aufgrund der 
Ausgestaltung der Zinszertifikate ist sicher, dass der Anleger sein Kapital zurück erhält. Dieser 
Einordnung steht nicht entgegen, dass solche Papiere keine ausdrückliche Kapitalgarantie bein-
halten und dass die Finanzverwaltung bei vergleichbaren Aktienzertifikaten den Einnahmetatbe-
stand als nicht erfüllt ansieht. Aktien- und Rentenzertifikate sind insoweit nicht vergleichbar. An-
leger müssen dieser Auffassung aber nicht folgen, da sie sich nicht unmittelbar aus dem Gesetz 
ergibt. 

 

Fremdwährungsanlagen 

Die Ermittlung des Kursertrages fällt bei den Einkünften aus §§ 20 und 23 EStG unterschiedlich 
aus.  

� Bei Finanzinnovationen gemäß § 20 Abs. 2 Nr. 4 EStG erfolgt die Berechnung der Marktren-
dite zunächst in der Fremdwährung (§ 20 Abs. 2 Nr. 4 S. 2 EStG). Erst das Ergebnis wird mit 
dem Devisenkurs im Veräußerungszeitpunkt in Euro umgerechnet und in der Anlage KAP 
deklariert. Hintergrund ist die Eliminierung der Währungsschwankungen aus dem Kapitaler-
trag. Diese Regelung gilt unabhängig vom ehemaligen Erwerbszeitpunkt der Papiere. 

� Bei vor 2002 erworbenen Finanzinnovationen werden jedoch für den Zinsabschlag Anschaf-
fungspreis und Veräußerungserlös jeweils zuerst in Euro umgerechnet und erst die Differenz 
gebildet. Hintergrund ist eine Übergangsregelung nach §§.52 Abs. 55, § 43a Abs. 2 S. 7 
EStG, weil die EDV-Systeme der Banken die ehemaligen Anschaffungskosten nicht in 
Fremdwährung abgespeichert hatten. In der Steuererklärung muss dies dann korrigiert wer-
den, da die Ausnahme nur für den Zinsabschlag gilt. 

� Bei festverzinslichen Schuldverschreibungen, die innerhalb der Jahresfrist des § 23 EStG 
veräußert werden, wird der private Veräußerungsgewinn in Euro dergestalt ermittelt, dass 
die Anschaffungskosten und der Veräußerungserlös mit dem Devisenkurs des jeweiligen 
Tages umgerechnet werden. Somit werden Währungsschwankungen im privaten Veräuße-
rungsgewinn mit erfasst. 

Ob und inwieweit dies in der Jahresbescheinigung berücksichtigt wurde, ist zu überprüfen. 

Aufteilung der Werbungskosten 

Durch den Ausweis der Gesamtsumme der Aufwendungen wird die Zuordnung der Kosten zu 
den einzelnen Einkunftsarten und dem Halbeinkünfteverfahren erschwert. Nur anhand zusätzli-
cher Belege ist eine Aufgliederung möglich. 

Zudem werden nur Gebühren bescheinigt, die für Depotführung, Erträgnisaufstellung, Beratung, 
sowie für die Vermögensverwaltung anfallen. Im Umkehrschluss müssen Kontoführungs- und 
Buchungsgebühren sowie Finanzierungskosten und Schuldzinsen selbst ermittelt werden. 
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Besonderheiten bei Fremdwährungsgeschäften 

Fremdwährungskonten und -depots wickeln viele Institute in der Regel über Landesbanken oder 
externe Dienstleister ab. Als Übergangsregel durfte für 2004 in diesem Bereich eine gesonderte 
Jahresbescheinigung ausgestellt werden. Ab 2005 müssen Fremdwährungsgeschäfte daher in 
der normalen Auflistung auftauchen. Hierbei ist zu prüfen, ob die Zinsen auf Fremdwährungs-
konten korrekt in Euro am Zuflusstag umgerechnet worden sind und es zudem zu einem priva-
ten Veräußerungsgeschäft mit der Fremdwährung kommen kann. Dies ist dann auf der Anlage 
SO zu bescheinigen. Einzelheiten hierzu: 

� BMF 25.10.2004, IV C 3 - S 2256 - 238/04, BStBl 2004 I S. 1034, Tz. 42 ff. 

� BFH 2.5.2000, IX R 73/98, BStBl 2000 II S. 614 

� Gesonderter Beitrag: Steuerliche Behandlung von Fremdwährungsgeschäften 

 

 

 

Ihre Ansprechpartner bei der Axer Partnerschaft zu Fragen der Vermögensanlage: 

Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht 

Rolfjosef Hamacher 
Fon 0221/47 43 440 
Fax 0221/47 43 499 
hamacher@axis.de 
 

Rechtsanwalt, Wirtschaftsprüfer, Steuer-
berater 
 
Dipl.-Betriebswirt Bernhard Fuchs 
Grunerstraße 33 – 40239 Düsseldorf 
Fon: 0211/43 83 560 
Fax: 0211/43 83 5611 
bernhard.fuchs@rafuchs.de 
fuchs@axis.de 
 

 

Die Ausführungen in dieser Publikation sollen einer allgemeinen Information dienen. Ein Anspruch auf Vollständigkeit 
kann aufgrund der Komplexität der behandelten Themen nicht erhoben werden; ebenso wird eine einzelfallbezogene 
Beratung hierdurch nicht ersetzt. Die Axer Partnerschaft übernimmt keine Haftung für die Folgen einer Verwendung 
dieser in der Publikation dargelegten Informationen.   

 


